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(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe le
benslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht 
unter fünf Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt 
in der Regel vor, wenn der Täter durch die Tat 
eine schwere Gefahr für den Bestand der Bundes
republik Deutschland herbeiführt.

(3) In minder schweren Fällen ist die Strafe Frei
heitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren.

§ 100 a

(1) Wer wider besseres Wissen gefälschte oder 
verfälschte Gegenstände, Nachrichten darüber oder 
unwahre Behauptungen tatsächlicher Art, die im Fal
le ihrer Echtheit oder Wahrheit für die äußere Sicher
heit oder die Beziehungen der Bundesrepublik 
Deutschland zu einer fremden Macht von Bedeutung 
wären, an einen anderen gelangen läßt oder öffent
lich bekanntmacht, um einer fremden Macht vorzu
täuschen, daß es sich um echte Gegenstände oder um 
Tatsachen handele, und dadurch die Gefahr eines 
schweren Nachteils für die äußere Sicherheit oder 
die Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland 
zu einer fremden Macht herbeiführt, wird mit Frei-

(2) Wer die Tat durch Auslieferung oder Verrat 
geheimzuhaltender Nachrichten begeht, wird mit Frei
heitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft.

In besonders schweren Fällen kann auf lebensläng
liche Freiheitsstrafe oder Todesstrafe erkannt werden.

vgl. § 110 (bei § 81 StGB West)

(3) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.

(4) Von Maßnahmen der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit ist abzusehen, wenn der Täter in die 
Deutsche Demokratische Republik zurückkehrt, sich 
den Sicherheitsorganen stellt, die Umstände seiner 
Handlungen offenbart und durch diese keine schwer
wiegenden Folgen herbeigeführt wurden oder zu er
warten sind.

§100
Staatsfeindliche Verbindungen

(1) Wer zu Organisationen, Einrichtungen, Grup
pen oder Personen wegen ihrer gegen die Deutsche 
Demokratische Republik oder andere friedliebende 
Völker gerichteten Tätigkeit Verbindung aufnimmt, 
wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf 
Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 219
Ungesetzliche Verbindungsaufnahme 

Wer zu Organisationen, Einrichtungen, Gruppen 
oder Personen, die sich eine gegen die staatliche Ord
nung der Deutschen Demokratischen Republik ge
richtete Tätigkeit zum Ziele setzen, in Kenntnis die
ser Ziele oder Tätigkeit in Verbindung tritt, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Ver
urteilung auf Bewährung bestraft.


